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-6- Oberlandesgericht Köln, Reichenspergerplatz 1, 50670 Köln 

  
Herrn Rechtsanwalt 
Klein 
Barmbeker Str. 2-6 
22303 Hamburg 
  
 
 
 
 
Ihr Zeichen: M0154/24 nm/di 
 

 

   

 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, 

in dem Rechtsstreit 

UFKB GmbH gegen Bundesverbandes der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

erhalten Sie die Anlage(n) zur Kenntnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Krieger 

Justizbeschäftigte 

- automatisiert erstellt, ohne Unterschrift gültig - 
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Aktenzeichen 
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bei Antwort bitte angeben 
 
 

Bearbeiter 

Frau Krieger 

Durchwahl 

0221 - 7711-621 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschrift 

Reichenspergerplatz 1 

50670 Köln 

Sprechzeiten 

Mo., Di 08:30 - 15:00 Uhr; Mi.-Fr. 

08:30-14:30 Uhr 

Telefon 

0221 - 7711 - 0 

Telefax: 

0221 - 7711 - 600 

  

Nachtbriefkasten: 

Reichenspergerplatz 1, 50670 

Köln 

Bankverbindung: Bundesbank 

IBAN 

DE87370000000037001512 

  

Verkehrsanbindung: KVB-Linien: 
16, 18     Bus: 140 
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OBERLANDESGERICHT KÖLN 
IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

 

In dem Rechtsstreit 

 
der UFKB GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Koch, Peter-
Schüller-Weg 3, 53894 Mechernich, 

Beklagten und Berufungsklägerin, 
 

Prozessbevollmächtigte:  Rechtsanwälte Klein, Barmbeker 
Straße 2, 22303 Hamburg, 

 
gegen 

 
den Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., vertr. d. d. Vorstand, Rudi-Dutschke-
Straße 17, 10969 Berlin, 

Kläger und Berufungsbeklagten, 
 

Prozessbevollmächtigte:  Rechtsanwälte merlekerpartner, 
Hardenbergstraße 10, 10623 Berlin, 
 

 

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln  

auf die mündliche Verhandlung vom 20.02.2026 

durch seine Mitglieder Dr. Hohlweck, Hammer und Dr. Hoppe 

f ü r     R e c h t     e r k a n n t : 
 

http://lv.justiz.nrw.de/presse_oeffentlichkeitsarbeit/oeffentlichkeitsarbeit/nrw_design/download/landeswappen/sw_kontur.png
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Die Berufung der Beklagten gegen das am 06.03.2025 verkündete Urteil 

der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 33 O 219/24 – wird mit der 

Maßgabe zurückgewiesen, dass der Tenor zu Ziff. 1 wie folgt lautet: 

 

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines für jeden Fall 

der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 

250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an ihren gesetzli-

chen Vertretern, zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlun-

gen gegenüber Verbrauchern auf der Internetseite htt-

ps://www.ufkb.de/ als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d 

Abs. 1 GewO sich als „unabhängiger Versicherungsmakler“ zu be-

zeichnen, wie in der Anlage K 2 dargestellt und nachfolgend wieder-

gegeben: 
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Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Beklagten auferlegt. 

 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

 
Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

G r ü n d e 
I. 

Die Parteien streiten um die lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit der im Tenor wie-

dergegebenen Werbung auf der Webseite der Beklagten im März 2024 mit „un-

abhängiger Versicherungsmakler“. Der klagende Dachverband der Verbrau-
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cherzentralen erachtet die Werbung als irreführend. Allein Versicherungsberater 

dürften sich als unabhängig bezeichnen. 

Die Beklagte hat nach einer Abmahung des Klägers in ihrer aktuellen Homepa-

ge Informationen dazu aufgenommen, wie sie ihre Unabhängigkeit als Versi-

cherungsmaklerin begründe: 

 

. 

Mit Urteil vom 06.03.2025, auf das wegen der tatsächlichen Feststellungen ein-

schließlich der in erster Instanz gestellten Anträge gemäß § 540 Abs. 1 ZPO 

Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagte antragsgemäß zur 

Unterlassung und Zahlung einer Abmahnkostenpauschale verpflichtet. Der an-

gesprochene Verkehr verstehe jedenfalls zu einem erheblichen Teil die Wer-

bung dahin, dass keine Abhängigkeit von der Versicherungswirtschaft bestehe, 

die Beklagte keine Leistungen von Versicherungen erhalte und somit auch fi-

nanziell von den Versicherungen unabhängig sei. Diese Annahme sei falsch, da 

die Beklagte Einkommen auf Provisionsbasis erziele. 

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie 

rügt eine tatsächliche und rechtliche Fehlbewertung des Sachverhalts. Die 

Schlussfolgerung der Kammer auf Seite 9 des Urteils, der Verbraucher verstehe 

die Aussage "unabhängiger Versicherungsberater“ dahin, dass keine Abhän-

gigkeit von der Versicherungswirtschaft bestehe, sei bereits deshalb grob 

rechtsfehlerhaft, weil sie sich zu keinem Zeitpunkt in ihrem Internetauftritt als 
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„unabhängiger Versicherungsberater“ bezeichnet habe. Das Landgericht unter-

stelle eine irreführende Handlung, die sie tatsächlich nicht begangen habe. Die 

Annahme der Kammer zur Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise 

widerspreche den denklogischen Grundsätzen. Vor dem Hintergrund ihres aus-

drücklichen Hinweises darauf, dass sie Provisionen von den Versicherungsge-

sellschaften erhalte, sei der Vorwurf einer Irreführung nicht nachvollziehbar, 

zumal eine Information über die Entgegennahme von Vergütungen in der Form 

von Provisionen auch durch die gesetzlich verpflichtende Erstinformation ge-

mäß § 15 VersVermV erfolge. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise 

den deutlichen Hinweis auf die Provisionen überlesen sollten, müssten sie sich 

doch Gedanken darüber machen, von wem, wenn nicht von ihnen sie, die Be-

klagte, Zahlungen erhalte. Davon, dass sie eine Tätigkeit bewerbe, für die sie 

überhaupt keine Vergütung erhalte, könne nicht ausgegangen werden. Der Be-

griff „unabhängig“ werde mithin dahingehend verstanden, dass ein so werben-

der Makler nicht von einigen wenigen Versicherungsgesellschaften vergütet und 

gesteuert werde, sondern eine breite Auswahl vornehme und sich dabei nicht 

von seinem Provisionsinteresse leiten lasse. Schließlich habe das Landgericht 

die ständige obergerichtliche Rechtsprechung missachtet, nach der der Zah-

lungsweg in Form der Provision den Versicherungsmakler nicht an der Erfüllung 

seiner Pflicht hindert, als unabhängiger, allein dem Interesse des Versiche-

rungsnehmers verpflichteter Sachwalter tätig zu werden. Der Begriff der Unab-

hängigkeit sei daher für einen Makler kein modisches Accessoire oder eine be-

liebig einzusetzende Marketingformulierung, sondern unabdingbarer Bestandteil 

seiner berufsrechtlichen Verpflichtung gegenüber seinen Kunden. Eine Aussa-

ge zur Unabhängigkeit könne keinen täuschenden Inhalt haben, da sie das 

wiedergebe, was der Versicherungsmakler gegenüber seinen Kunden schulde 

und was seinen gesetzlichen Pflichten entspreche. 

Die Beklagte beantragt, 

das Urteil des Landgerichts Köln zum Aktenzeichen 33 O 219/24 vom 

06.03.2025 aufzuheben und die Klage abzuweisen. 

Der Kläger beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 
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Er verteidigt die angefochtene Entscheidung. 

II. 

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Die konkrete Verlet-

zungsform ist, wie mit den Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Senat erörtert, lediglich vorsorglich zur Klarstellung in den Unterlassungstenor 

eingeblendet worden. 

1. Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 8 

Abs. 1 UWG zu. Danach kann derjenige, der eine nach § 3 UWG unzulässige 

geschäftliche Handlung vornimmt, bei Wiederholungsgefahr von den nach § 8 

Abs. 3 UWG Berechtigten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 

a. Dass der Kläger als ein in die Liste nach § 4 UKlaG eingetragener Verein 

gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG klagebefugt ist und die angegriffene Werbung 

eine geschäftliche Handlung der Beklagten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG dar-

stellt, steht außer Streit. 

b. Eine geschäftliche Handlung ist gemäß § 3 Abs. 1 UWG unzulässig, wenn 

sie unlauter ist. Im Streitfall ist der Unlauterkeitstatbestand der Irreführung ge-

mäß § 5 UWG erfüllt. Nach § 5 Abs. 1 UWG handelt unlauter, wer eine irrefüh-

rende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder 

sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlas-

sen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Eine geschäftliche Handlung ist 

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG u.a. dann irreführend, wenn sie unwahre Anga-

ben oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über die wesentlichen 

Merkmale der Dienstleistung wie Ausführung und/oder Vorteile enthält. 

aa. Soweit die Beklagte rügt, das Landgericht habe sich mit einer tatsächlich 

nicht begangenen Verletzungshandlung beschäftigt, ist ihr entgegenzuhalten, 

dass es sich bei der Formulierung „unabhängiger Versicherungsberater“ im vor-

letzten Absatz auf Seite 9 des erstinstanzlichen Urteils um ein offensichtliches 

Schreibversehen handelt. Aus dem Gesamtzusammenhang des Urteils und 

dem aus der Gerichtsakte deutlich erkennbaren Verlauf des Verfahrens folgt, 

dass es „unabhängiger Versicherungsmakler“ heißen muss. 



Seite 

 

8 6 U 63/25 

bb. Dass es sich bei der zum Zweck der Bewerbung des Dienstleistungsange-

botes verwendeten Aussage, ein unabhängiger Versicherungsmakler zu sein, 

um eine „Angabe“ i.S.d. § 5 UWG handelt, steht ebenfalls außer Streit und – 

entgegen den Überlegungen von Timmermann (Makler-Unabhängigkeit auf 

dem Prüfstein, BB 2025, 696, 697 f. - Besprechung des von der Beklagten für 

ihre Ansicht angeführten Urteils des LG Leipzig vom 04.12.2024, 05 O 1092/24, 

juris) – auch außer Frage. „Angaben“ sind Aussagen eines Unternehmens, die 

sich auf Tatsachen beziehen und inhaltlich nachprüfbar sind (s. Born-

kamm/Feddersen in: Köhler/Feddersen, UWG, 44. Aufl., 2026, § 5 Rn. 1.21). 

Die Aussage, unabhängig zu sein, enthält im Gesamtkontext der streitbefange-

nen Werbung eine Information, nämlich die inhaltlich auf ihre Richtigkeit nach-

prüfbare Behauptung, unabhängig von der Versicherungswirtschaft (s.u.) zu 

sein. Worauf es bei der Prüfung einer Irreführung durch die Verwendung des 

Begriffs der Unabhängigkeit in einer Werbeaussage ankommt, richtet sich 

schlicht nach dem möglichen (Fehl)Verständnis der durch die konkrete Wer-

bung Angesprochenen. Insoweit ist die von Timmermann (a.a.O.) herausgear-

beitete Vielschichtigkeit des Meta-Begriffs der Unabhängigkeit bezogen auf den 

normativen Realtypus „Versicherungsmakler“ ohne Belang. Für den Irrefüh-

rungstatbestand des § 5 UWG einschließlich der Subsumtion unter das Tatbe-

standsmerkmal der Angabe (§ 5 UWG ist insoweit sprachlich verunglückt, als 

eine geschäftliche Handlung keine Angabe enthalten kann, s. Born-

kamm/Feddersen in: Köhler/Feddersen, UWG, 44. Aufl., 2026, § 5 Rn. 1.19) 

maßgeblich ist allein das Verkehrsverständnis. Zur Prüfung, ob eine geschäftli-

che Handlung irreführend ist, muss lediglich festgestellt werden, an welchen 

Verkehrskreis sie gerichtet ist und wie ein durchschnittlich verständiges und 

informiertes, situationsadäquat aufmerksames Mitglied dieses Kreises die An-

gabe auffasst bzw. auffassen kann (vgl. Büscher in: Büscher, Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb, 3. Aufl., § 5 Rn. 164 ff., 166). 

cc. Ohne Belang ist daher auch, dass im juristischen Diskurs der Begriff „unab-

hängiger Versicherungsmakler“ durchaus vielfach verwendet wurde (s. z.B. 

Reiff, Rezension zu dem Buch „Der unabhängige Versicherungsmakler …“ in 

VersR 2014, 557 ff.), z.B. beschreibend in Abgrenzung zum „abhängigen“ Ver-

sicherungsvertreter / Vertreter der Versicherungsunternehmen (s. OLG Hamm, 

Urteil vom 13.03.1979, 4 U 229/78, juris, Tz. 88; OLG Hamm, Urteil vom 



Seite 

 

9 6 U 63/25 

04.11.1993, 4 U 201/93, juris Tz. 21). Hintergrund des Attributs der Unabhän-

gigkeit in der juristischen Literatur und Rechtsprechung in Zusammenhang mit 

dem Versicherungsvermittler in Form des Versicherungsmaklers ist dessen au-

ßergewöhnliche Stellung als ein zwar von den Versicherungen bezahlter, aber 

gleichwohl seinen Kunden gegenüber als „treuhänderische Sachwalter“ ver-

pflichteter Diensteanbieter. Die rechtliche Einordnung der Frage, wann ein Ver-

sicherungsvermittler als Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler i.S.d. 

§ 34d GewO tätig wird, spielt für die Einordnung des Verbraucherverständnis-

ses indes keine Rolle. Die Beklagte selbst hat auf die Abmahnung des Klägers 

hin in ihrem Antwortschreiben vom 20.04.2024 zutreffend vorgetragen, dass 

dem informierten Verbraucher die Unterschiede zwischen einem Versiche-

rungsvertreter, einem Versicherungsmakler und einem Versicherungsberater 

nicht bekannt sind. Insoweit kann den Ausführungen in der als Anlage BK1 vor-

gelegten gutachterlichen Stellungnahme von Dr. Robert Koch, Professor für 

Bürgerliches Recht und Versicherungsrecht an der Universität Hamburg, zur 

wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit des Auftretens des Versicherungsmaklers 

mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO unter der Bezeichnung „unabhängiger 

Versicherungsmakler“ und seiner Kritik an der Entscheidung des OLG Dresden 

vom 28.10.2025 im Verfahren 14 U 1740/24 (VersR 2026, 4 ff.) nicht beigetre-

ten werden. Prof. Dr. Koch verkennt, dass es für die Verwirklichung des Unlau-

terkeitstatbestandes der Irreführung weder auf die rechtliche Ausgestaltung der 

Stellung des Versicherungsmaklers gegenüber der des Versicherungsvertreters 

- gar unter Ausblendung des Berufsbildes des Versicherungsberaters - an-

kommt, noch darauf, ob der Versicherungsmakler sein Gewerbe in Einklang mit 

den gesetzlichen Vorschriften ausübt, sondern allein auf die Sicht der Ange-

sprochenen im jeweiligen Einzelfall, wobei die Irreführung eines nicht unerhebli-

chen Teils des angesprochenen Publikums ausreichend ist. Die Feststellung 

einer im konkreten Einzelfall irreführenden und insoweit lauterkeitsrechtlich un-

zulässigen Werbung ist dabei entgegen der Darstellung der Beklagten weder 

mit einer unzulässigen Vorverurteilung von Versicherungsmaklern verbunden, 

noch mit der Unterstellung, dass diese bei potenziellen Interessenkonflikten zu 

Lasten ihrer Kunden handelten. Es geht vielmehr um den Schutz der Verbrau-

cher. Insoweit hat bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt, dass den 

Kunden, die eine Versicherung abschließen wollen, häufig nicht bekannt ist, 
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welche Interessen der Versicherungsvermittler neben den Interessen des Kun-

den verfolgt. Aus diesem Grund war es Ziel der Einführung des – von der Versi-

cherungswirtschaft tatsächlich persönlich und wirtschaftlich völlig unabhängigen 

– Versicherungsberaters, mehr Transparenz über die Form der Vergütung im 

Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung bzw. Versicherungsberatung 

zu schaffen, so dass sich ein Kunde bewusst für die provisionsgestützte Ver-

mittlung oder die nichtprovisionsgestützte Beratung entscheiden kann. Soweit 

Prof. Dr. Koch auf die Bedeutung der Rechtsvorschriften für das Verkehrsver-

ständnis verweist, spricht § 34d GewO und das darin enthaltenen Trennungs-

gebot - ein Versicherungsmakler darf nicht als Versicherungsberater tätig wer-

den und umgekehrt (s.u.) - daher gerade für und nicht gegen die Richtigkeit der 

angefochtenen Entscheidung.  

dd. Von der streitbefangenen Werbung angesprochen ist jedenfalls auch die 

Gruppe der informierte Durchschnittsverbraucher, zu der die Mitglieder des Se-

nats zählen und deren Verständnis daher ohne weiteres beurteilt werden kann. 

(1) Der angesprochene Verbraucher wird die hervorgehobene Werbung mit 

„Unabhängigkeit“ als Besonderheit und Vorteil der von der Beklagten angebo-

tenen Maklertätigkeit gegenüber den Angeboten anderer Versicherungsmakler 

verstehen. Insoweit geht die Rüge der Beklagten, das Landgericht habe die 

obergerichtliche Rechtsprechung zum Versicherungsmakler als trotz Provisi-

onszahlungen unabhängiger und allein dem Interesse des Versicherungsneh-

mers verpflichtetem Sachwalter (z.B. BGH, Urteil vom 06.11.2013, I ZR 104/12, 

juris) übersehen, schon im Ansatz fehl. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die 

Beklagte nämlich gerade nicht von jedem anderen Versicherungsmakler, so 

dass – würde die Beklagte (wie nicht) die beworbene Unabhängigkeit lediglich 

an die besondere Stellung eines Versicherungsmaklers anknüpfen – eine lau-

terkeitsrechtlich nach § 5 UWG unzulässige Werbung mit einer Selbstverständ-

lichkeit (s. hierzu Bornkamm/Feddersen in: Köhler/Feddersen, UWG, 44. Aufl., 

2026, § 5 Rn. 1.113 ff.) im Raum stehen könnte. Tatsächlich leitet die Beklagte 

ihre werbend herausgestellte Unabhängigkeit nicht nur aus den generellen Be-

sonderheiten der Stellung der Versicherungsmakler als „treuhänderische Sach-

walter“ ihrer Kunden her, sondern speziell daraus, dass keine Versicherung an 

ihr Anteile halte, sie also tatsächlich unabhängig von Beteiligungsverhältnissen 
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sei - im Gegensatz zu dem Versicherungsmakler, über dessen Werbung mit 

„neutral und unabhängig“ das OLG München mit Urteil vom 16.01.2020 (20 U 

1834/18 - Unabhängiger Versicherungsmakler, juris) zu befinden gehabt hatte. 

(2) Das Landgericht hat das für das lauterkeitsrechtliche Irreführungsverbot 

maßgebliche Verkehrsverständnis zutreffend ermittelt. Die Unabhängigkeit be-

zieht sich aus Sicht der von der Werbung Angesprochenen auf deren potentielle 

zukünftige Vertragspartner, d.h. die in Betracht kommenden Versicherungen. 

Jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verbraucher wird 

die besonders und ohne jede Einschränkung herausgestellte „Unabhängigkeit“ 

dahin verstehen, dass die Beklagte in ihrer Maklertätigkeit von der Versiche-

rungswirtschaft vollständig unabhängig ist, sowohl in persönlicher, als auch in 

finanzieller Hinsicht. 

Die Werbung mit einer unabhängigen Versicherungsmaklertätigkeit mag dane-

ben auch dahin verstanden werden können, dass der Makler – wie hier die Be-

klagte – nicht von einem einzelnen oder einer im Hinblick auf den Gesamtmarkt 

irrelevant kleinen Anzahl von Anbietern gesteuert wird, der Unlauterkeitstatbe-

stand des § 5 UWG ist jedoch bereits dann erfüllt, wenn die Werbeaussage na-

heliegender Weise missverstanden werden kann. Dies übersieht das von der 

Beklagten zur Rechtsverteidigung angeführte Urteil des Landgerichts Leipzig 

vom 04.12.2023, 05 O 1092/24 (bei juris). 

Die von der Beklagten in zweiter Instanz als Anlage BK2 vorgelegte Umfrage 

zur Verkehrsauffassung von „Unabhängigkeit“ im Zusammenhang mit Versiche-

rungsmittlern widerlegt nicht das vom Landgericht ermittelten Verkehrsver-

ständnisses, sondern belegt im Gegenteil dessen Richtigkeit. Trotz einer ten-

denziell an dem von der Beklagten gewünschten Ergebnis ausgerichteten Fra-

gestellung 

(die Frage 2 „…Woran erkennen Sie, ob eine Person, die Ihnen Versiche-
rungen anbietet oder vermittelt, aus Ihrer Sicht unabhängig ist?“ suggeriert 
die Existenz von unabhängigen Versicherungsvermittlern, unter Ausblen-
dung der von der Versicherunswirtschaft tatsächlich allein wirklich unab-
hängigen Versicherungsberater; 
in der Frage 3 „Stellen Sie sich einen Versicherungsvermittler vor, der: 
● zu keinem bestimmten Versicherungsunternehmen gehört, 
● von keinem Versicherungsunternehmen Weisungen erhält und 
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● Ihnen Angebote von mehreren verschiedenen Versicherungsunterneh-
men machen kann. 
Wie würden Sie eine solche Tätigkeit einordnen? 
1 Auf jeden Fall unabhängig 
2 Eher unabhängig 
3 Eher abhängig 
4 Auf jeden Fall abhängig 
5 Kann dazu nichts sagen“  
wird der wesentlche Punkt der Bezahlung des Versicherungsvermittlers im 
Falle eines Vertragsabschlusses durch die Versicherung nicht angeführt; 
dieser Aspekt wird erst nach zwei systematisch zurückführenden Fragen 
betreffend Interesse und Kenntnis an Versicherungen an sechster Stelle 
ergänzt, nach Wiederholung der dritten Frage und mit in Richtung der 
Antwort „Unabhängigkeit“ weisenden Erläuterungen, s.u.) 
 

gelangt die Verkehrsumfrage bei der Frage „Q6 Unabhängigkeit und Vergütung  

Stellen Sie sich einen Versicherungsvermittler vor, der: 
● zu keinem bestimmten Versicherungsunternehmen gehört, 
● von keinem Versicherungsunternehmen Weisungen erhält und 
● Ihnen Angebote von mehreren verschiedenen Versicherungsunterneh-
men machen kann. 
Ein solcher Vermittler kann auf zwei Arten bezahlt werden: 
● Sie zahlen den Vermittler direkt ein Honorar. 
● Der Vermittler erhält eine Vergütung vom Versicherungsunternehmen. 
Diese ist in der Versicherungsprämie enthalten und wird in den Produktin-
formationen ausgewiesen.  
Würden Sie einen solchen Vermittler als unabhängig bezeichnen? 
Instruction Sentence: Mehrfachnennungen sind möglich 
1 Unabhängig kann für mich ein Vermittler sein, der ausschließlich vom 
Kunden direkt per Honorar bezahlt wird. 
2 Unabhängig kann für mich ein Vermittler sein, der wie oben beschrieben 
frei aus vielen Versicherungen auswählen kann und über die Versiche-
rungsprämie bezahlt wird. 
3 Für mich sind keine der beiden Varianten unabhängig 
4 Ich habe dazu keine Meinung / kann ich nicht beurteilen“ 
 

zu dem Ergebnis, dass für 19,7 % der Befragten ein Versicherungsvermittler in 

keinem Fall unabhängig ist. Für 31,1 % der Befragten kann ein Versicherungs-

vermittler unabhängig sein, wenn er ausschließlich direkt vom Kunden per Ho-

norar bezahlt wird. Unter Berücksichtigung der 8,7 % der Befragten, die sich für 

die Antworten 1 und 2 entschieden hatten, für die also neben einem vom Kun-

den direkt bezahlten Vermittler auch ein solcher unabhängig sein kann, der frei 

aus vielen Versicherungsunternehmen auswählen kann und über die Versiche-

rungsprämie bezahlt wird, bleibt bezogen auf den Streitfall eine Irreführungs-

quote von 42,1 %, die als Hinweis auf eine nicht unerhebliche Irreführungsge-
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fahr mehr als ausreichend ist (vgl. Bornkamm/Feddersen in: Köhler/Feddersen, 

UWG, 44. Aufl., 2026, § 5 Rn. 1.99 ff.). 

Das Argument der Beklagten, der angesprochene Verbraucher müsse sich Ge-

danken darüber machen, von wem, wenn nicht von ihm selbst sie für ihre Mak-

lertätigkeit bezahlt werde, greift nicht. Dass die angebotenen Dienstleistungen 

tatsächlich nicht von den Kunden, sondern ausschließlich von den Versicherun-

gen bezahlt werden, wird in der angegriffenen Werbung nicht thematisiert. Im 

Gegenteil deuten die Ausführungen unter dem Abschnitt „Beratungsablauf – 

Wie geht es weiter, nachdem Sie eine Beratungsanfrage zum Thema Versiche-

rungen oder Baufinanzierung gestellt haben“  

 

mit der Betonung der Kostenlosigkeit einer an die Versicherer gestellten Risiko-

voranfrage darauf hin, dass die Beratungsleistung grundsätzlich vom anfragen-

den Verbraucher zu zahlen ist. Außerdem liegt es auf der Hand, dass eine un-

abhängige Beratung von dem zu vergüten ist, der die Leistung in Anspruch 

nimmt. Dem informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittsver-

braucher steht beim Lesen des Internetauftritts der Beklagte nicht sofort klar-

stellend und die Werbeaussage relativierend vor Augen, dass Versicherungs-

makler über Provisionen von den Versicherungen und nur Versicherungsberater 

unmittelbar von den Kunden selbst bezahlt werden. 
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ee. Die Vorstellung, die Beklagte sei von der Versicherungswirtschaft finanziell 

unabhängig, ist unrichtig. Eine solche Stellung kommt gemäß der gesetzlichen 

Wertung ausschließlich dem Versicherungsberater zu, § 34d Abs. 2 GewO. Die 

Beklagte ist dagegen nach § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmaklerin zu-

gelassen. Sie erhält für die Vermittlung von Versicherungsverträgen Provisio-

nen von den Versicherungen. Ein Versicherungsmakler steht zwar dem Lager 

der Kunden näher als der Versicherungsvertreter, beide sind jedoch Versiche-

rungsvermittler, werden als solche von den Versicherungsunternehmen bezahlt 

und sind strukturell von diesen abhängig. 

Die angegriffene Werbung suggeriert im Gesamtkontext – s. auch den Abschnitt 

„Freier Versicherungsmakler“ – dass die Beklagte zunächst als (eine von der 

Versicherungswirtschaft unabhängige) Versicherungsberaterin tätig wird und 

anschließend, nach Auffinden der passenden Versicherung, als (eine von der 

Versicherung durch Provision bezahlte) Versicherungsvermittlerin. Entgegen 

den Äußerungen der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat 

wirbt sie auf dem angegriffenen Internetaufritt auch gerade und ausdrücklich mit 

Beratungsleistungen (s. die Einblendung oben zum „Beratungsablauf“). Damit 

weicht die Beklagte in ihrer Außendarstellung das gesetzlich vorgegebene 

Trennungsprinzip zwischen Versicherungsvermittlung und Versicherungsbera-

tung auf. Ein Versicherungsmakler darf nicht als Versicherungsberater tätig 

werden und umgekehrt, § 34d Abs. 3 GewO. 

ff. Entgegen den Feststellungen des Landgerichts ergibt sich aus der angegrif-

fenen Werbung zwar, dass die Beklagte auch auf Provisionsbasis tätig wird 

(„Wir als freie Versicherungsmakler erhalten in den meisten Fällen eine Provisi-

on von den Versicherungsgesellschaften“), diese Angabe ist jedoch nicht ge-

eignet, die Irreführungsgefahr zu beseitigen. Die Beklagte wirbt blickfangmäßig 

mit ihrer Unabhängigkeit (von der Versicherungswirtschaft), was vor dem Hin-

tergrund der gesetzlichen Wertungen des § 34d GewO eine objektive Unrichtig-

keit enthält, die einer Korrektur im Blickfang bedurft hätte, zumindest in Form 

einer Fußnote oder Sternchenhinweises. Eine solche ist nicht erfolgt. Die Erläu-

terung befindet sich erst am Ende des Abschnitts „Freier Versicherungsmakler“, 

im Rahmen einer Sternchenauflösung „*Zusatzinformation zur Versicherungs-

beratung …“ (wobei in der konkreten Verletzungsform nicht erkennbar ist, wor-
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auf sich die Sternchenauflösung bezieht). Die Erläuterung kommt zu spät und 

ist auch sonst unzureichend. Die Angabe zur Provisionszahlung ist im Text 

nicht durch Fettdruck hervorgehoben und der gesamte Abschnitt weitaus weni-

ger auffallend gestaltet als die blickfangmäßig hervorgehobene Werbeaussage 

„Unabhängiger Versicherungsmakler deutschlandweit“ gleich zu Beginn des 

Internetauftritts. Eine Erläuterung dazu, was mit der prominent beworbenen Un-

abhängigkeit (nicht) gemeint sei bzw. eine Aufklärung über die – per se gegen 

Unabhängigkeit stehende – Tatsache, dass die Beklagte von den Versicherun-

gen bezahlt wird, erwartet der angesprochene Verbraucher an dieser Stelle des 

Internetauftritts nicht mehr. Die angegriffene Werbung veranlasst die Verbrau-

cher, die Interesse an einer tatsächlich unabhängigen Beratung haben, dazu, 

sich mit dem Angebot der Beklagten näher zu befassen. Sollten die interessier-

ten Verbraucher sich mit der Sternchenauflösung am Ende des Abschnitts 

„Freier Versicherungsmakler“ überhaupt noch beschäftigen, wird in aller Regel 

die Irreführung bereits eingetreten und durch die oben eingeblendeten Ausfüh-

rungen zum Beratungsablauf sogar noch verstärkt worden sein. 

Sobald der Verbraucher, angelockt von dem Versprechen der Unabhängigkeit, 

sich mit dem Angebot der Beklagten konkret auseinandergesetzt und damit 

gleichsam das Geschäft der Beklagten betreten hat, kann eine bereits erfolgte 

Irreführung nicht wieder rückgängig gemacht werden. Die Beklagte kann sich 

daher auch nicht auf die Pflichtinformationen über die Entgegennahme von 

Vergütungen in der Form von Provisionen gemäß § 15 VersVermV berufen. 

Zum Zeitpunkt des ersten Geschäftskontaktes hat die Irreführung längst Wir-

kung gezeigt. 

gg. Die Werbung mit einer unabhängigen Tätigkeit ist geeignet, die Verbrau-

cher zu veranlassen, sich für das Dienstleistungsangebot der Beklagten statt 

das eines Mittbewerbers zu entscheiden. Beim Abschluss von Versicherungs-

verträgen wird von Seiten der Verbraucher einer von der Versicherungswirt-

schaft absolut unabhängigen Beratung ein besonders großer Wert beigemes-

sen (s. bereits das als Anlage K6 bei der Akte befindliche Urteil des Senats vom 

07.02.2023, 6 U 103/23). 
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hh. Der Schriftsatz der Beklagten vom 03.03.2026 lag vor, gibt aber weder An-

lass zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung noch zu einer ab-

weichenden Beurteilung. 

c. Die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr folgt 

aus der bereits erfolgten Verletzungshandlung. Da die Beklagte keine strafbe-

wehrte Unterwerfungserklärung abgegeben hat, entfällt entgegen der von ihr in 

erster Instanz vertretenen Ansicht die Wiederholungsgefahr nicht schon da-

durch, dass sie ihre Werbung mit „unabhängiger Versicherungsmakler“ zwi-

schenzeitlich um erläuternde Angaben dazu ergänzt hat, worauf sie ihre Unab-

hängigkeit gründet (vgl. Bornkamm/Feddersen in: Köhler/Feddersen, UWG, 44. 

Aufl. 2026, § 8 Rn. 1.48 ff., 1.49). Die lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit der ak-

tuellen Werbung steht nicht zur Entscheidung an. 

2. Der Annexanspruch auf Erstattung der Abmahnkosten aus § 13 Abs. 3 

UWG folgt dem Schicksal des Hauptanspruchs. Die Beklagte stellt weder in 

Abrede, dass die Abmahnung vom 10.04.2024 den Anforderungen des § 13 

Abs. 2 UWG entspricht, noch wendet sie sich gegen die Höhe der vom Kläger 

geltend gemachten – angemessenen – Abmahnkostenpauschale von 260,00 €. 

III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vor-

läufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO. 

 

Das Urteil betrifft die tatrichterliche Übertragung allgemein anerkannter Ausle-

gungs- und Rechtsanwendungsgrundsätze auf einen Einzelfall, so dass kein 

Anlass besteht, gemäß § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen. 

 

Gegenstandswert für das Berufungsverfahren: 15.000,00 €. 

 

 

Dr. Hohlweck Dr. Hoppe Hammer 

 



 

 

Öffentliche Sitzung Köln, 11.03.2026 
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts 

Geschäfts-Nr.: 
6 U 63/25 
 

Gegenwärtig: 
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Dr. Hohlweck 
als Vorsitzender 
- Ohne Protokollführer gem. § 159 ZPO / kein Tonträger - 

In dem Rechtsstreit 
UFKB GmbH gegen Bundesverbandes der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

erschienen bei Aufruf 
 
für die Klägerin und die Berufungsbeklagte niemand, 
 
für die Beklagte und die Berufungsklägerin niemand. 
 
Es wurde anliegendes Urteil verkündet. 
 
Dr. Hohlweck 
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